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§ 23 00. BSV 2017 § 23

04. BSV 2017 - O6. Bedienstetenschutzverordnung 2017

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.01.2025

Die Kommission kann zur Behandlung besonderer Angelegenheiten im Bedarfsfall Sachverstandige und
Auskunftspersonen zu den Sitzungen beiziehen. Die Sachverstandigen und Auskunftspersonen haben nur beratende
Funktion; Stimmrecht kommt ihnen nicht zu. Soll ein Sachverstandiger oder eine Auskunftsperson der Sitzung der
Kommission beigezogen werden, so hat die bzw. der Vorsitzende das Erforderliche zu veranlassen.

In Kraft seit 01.04.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 23 Oö. BSV 2017 § 23
	Oö. BSV 2017 - Oö. Bedienstetenschutzverordnung 2017


